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Betreff 

Wahl des/der Delegierten und des/der stellvertretenden Delegierten für den 
Kinder- und Jugendrat NRW 
 
Beschlussvorschlag 

1. Als Delegierte/n des Jugendparlaments für den Kinder- und Jugendrat NRW 
entsendet das Jugendparlament sein Mitglied ________________________________. 
 
2. Als stellvertretende/n Delegierte/n des Jugendparlaments für den Kinder- und 
Jugendrat NRW entsendet das Jugendparlament sein Mitglied 
___________________________. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen: keine 
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Problembeschreibung / Begründung  

Jedes überparteiliche Kinder- und Jugendgremium in NRW, das auf kommunaler 
Ebene aktive Kinder- und Jugendbeteiligung betreibt, kann zwei Delegierte und zwei 
stellvertretende Delegierte in den Kinder- und Jugendrat NRW entsenden. Das trifft 
auch für das Jugendparlament der Stadt Bottrop zu. 
 
Die Delegierten und die stellvertretenden Delegierten vertreten ihr Jugendparlament 
bei den Sitzungen und Klausurtagen des Kinder- und Jugendrats NRW. Der Kinder- 
und Jugendrat hat in der Regel pro Jahr drei feste Sitzungen. Dazu kommen jährlich 
zwei bis drei Klausurtage sowie ein Klausurwochenende. Zudem besteht für die 
Delegierten die Möglichkeit, in den Arbeitsgruppen des Kinder- und Jugendrats NRW 
mitzuwirken. 
 
Für das Bottroper Jugendparlament sind bereits Gwan Suliman und Max Fockenberg 
in ihrer Funktion als Sprecher dem Kinder- und Jugendrat als Delegierter und 
stellvertretender Delegierter gemeldet worden. 
 
Das bedeutet, dass das Jugendparlament noch eine/n weitere/n Delegierte/n sowie 
eine/n weitere/n stellvertretende/n Delegierte/n wählen kann. 
 
Das Wahlverfahren dafür sieht wie folgt aus: 
 
Es werden zwei Abstimmungen durchgeführt. Zunächst wird der/die Delegierte 
gewählt, im Anschluss dann der/die stellvertretende Delegierte. Jedes 
Jugendparlamentsmitglied hat pro Abstimmung eine Stimme. Der/die Bewerber/in mit 
den meisten Stimmen ist als Delegierte/r bzw. stellvertretende/r Delegierte/r gewählt 
und vertritt damit das Bottroper Jugendparlament im Kinder- und Jugendrat NRW.  
 
 
 
 
 
Ketzer 
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